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GESCHÜTZES AUFWACHSEN VON KINDERN + JUGENDLICHEN  

IN INSTITUTIONEN, IN DENEN KI / JGDL. BEAUFSICHTIGT, BETREUT, ERZOGEN, AUSGEBILDET WERDEN ODER 
EINEN VERGLEICHBAREN KONTAKT HABEN 

HEUTE IM SPORTVEREIN 
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Ehrenamtliche in Einrichtungen, bei Verbänden und Vereinen 
etc. leisten wertvolle Arbeit, die wichtig und notwendig ist  
und ohne die Kinder- und Jugendarbeit in dieser Art nicht 
möglich wäre! 
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aber Kindes- und Jugendwohlgefährung durch 
betreuende Personen sind (leider) Realität… 

 

Personen, die zur Pädophilie neigen, suchen den Zugang 
zu jungen Menschen (bewusst und unbewusst) in z.B. 

 

• Jugendarbeit 

• Sport 

• Musik/Kultur 
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verschwimmende Grenzen in der 
Körperlichkeit 

 Hilfestellung wie beim Tanzen, 
Schwimmen 

 Zeltlager 

 Klavierspiel/ Stimmbildung 

Es gibt keinen Generalverdacht 
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 01.01.2012 Bundeskinderschutzgesetz tritt in Kraft 

  Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wurden gesetzliche Instrumente geschaffen, um den 
Kinderschutz zu verbessern 

 Daraus ergeben sich weitreichende Folgen für die ehren- und nebenamtliche Tätigkeit in der 
Kinder-und Jugendarbeit 

 

 2014  Arbeitshilfen zur Umsetzung des Landesjugendamtes (erarbeitet u.a. mit dem 
Landessportverband) liegen vor 

 

IN ULM: 

 seit 2015 Vereinbarungen  mit den anerkannten Jugendverbänden (Stadtjugendring) 

 

 Planung: Vereinbarungen mit Sportvereinen und Kulturträgern 
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GESCHÜTZES AUFWACHSEN VON KINDERN + JUGENDLICHEN  
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• Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren 
Verantwortung keine neben- oder ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben 
der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder 
ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat.  

      Hierzu sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von den in Satz 1 
genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen 
mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach 
Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 

23. Januar 2019 Folie 5 

GESETZLICHE GRUNDLAGE  § 72A SGB VIII 
                            TÄTIGKEITSAUSSCHLUSS EINSCHLÄGIG VORBESTRAFTER PERSONEN 
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Es gibt keine abschließende gesetzliche Definition, wer „Träger der freien Jugendhilfe“ ist. 

 

Daher gehören alle Vereine, Verbände, Vereinigungen, Initiativen.., die Angebote im Rahmen 
der Kinder-und Jugendhilfe anbieten, dazu. 

 

 

=> Also auch Träger von Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, sowie Sportvereine 
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„TRÄGER DER FREIEN JUGENDHILFE“ 
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1. Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen 

 

einholen des erweiterten Führungszeugnis bei Personen, die nach 
Art, Intensität und Dauer ihrer Tätigkeit einen nachhaltigen Zugang 
zu Kinder-und Jugendlichen haben 

das nicht älter als 3 Monate ist 

 im Turnus von 5 Jahren 

 

Vereinbarung Jugendamt mit jeweiligem Sportverein 

=> Prüfschema, ob Führungszeugnis erforderlich ist 
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KINDERSCHUTZ IM SPORTVEREIN 
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1)  Gesetzliche Grundlagen zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung 
1a)  Relevante Paragraphen im STGB (Strafgesetzbuch) 
2)  Kindeswohlgefährdung – Eine Information für ehren- und  
 nebenamtliche Mitarbeitende  
3)  Verhaltenscodex / Selbstverpflichtungserklärung  
4)  Prüfschema für das erweiterte Führungszeugnis (eFZ) bei  
 ehren- und nebenamtlich Tätigen in der Kinder- und Jugendarbeit  
 auf der Basis des § 72a SGB VIII 
5)  Beantragung erweitertes Führungszeugnis  
6)  Antrag auf Befreiung von der Gebühr für das Führungszeugnis 
7)  Anschreiben: Ihr Ehrenamt - erweitertes Führungszeugnis 
8)   Bescheinigung über die Einsichtnahme in das erweiterte  
 Führungszeugnis 
9)  Dokumentation 
10)  Dokumentation bei Verdacht auf  Kindeswohlgefährdung 

Grundlagen & Arbeitshilfen zur Umsetzung 

Anlagen zur Vereinbarung 
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PRÜFSCHEMA 
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• Der Verein stellt dem/der Ehrenamtlichen eine Bescheinigung aus, dass er/sie für 
ihn ehrenamtlich tätig ist und ein Führungszeugnis benötigt. 

• Der/Die Ehrenamtliche beantragt bei seiner/ihrer Meldebehörde ein erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis. 

• Mittels der Bescheinigung wird der/die Ehrenamtliche von der Gebühr (13 €) 
befreit. 

• Nach Erhalt geht der/die Ehrenamtliche zum eingetragenen Vorstand (§26 BGB), 
legt es zur Einsicht vor und nimmt es wieder mit, oder die Einsichtnahme erfolgt 
durch Mitarbeiter/innen der Stadt Ulm mit datenschutzrechtlicher Verantwortung, 
die diese dann bescheinigen. 

• Zur Dokumentation vermerkt die verantwortliche Person des eingetragenen 
Vorstands nach den Bestimmungen des Datenschutzes nur den Namen,  das 
Datum des  Führungszeugnisses, das Datum der Einsichtnahme und dass kein 
relevanter Eintrag vorliegt.   

• Von Seiten der Stadt wird eine Bescheinigung der Einsichtnahme an den Verband 
/ Verein weitergeleitet. 
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Verfahren Führungszeugnis 
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• Nach 5 Jahren muss ein neues Führungszeugnis 
vorgelegt werden 

• Spätestens drei Monate, nachdem der oder die 
Ehrenamtliche die Tätigkeit beendet hat, müssen diese 
Informationen nachweisbar gelöscht / vernichtet 
werden (Datenschutz) 

Weitere Regelungen 
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3. Erstellung von Handlungsleitfaden und Schutzkonzepten 

 

jeweiliger Sportverein entwickelt für seinen Gegebenheiten einen 
Handlungsleitfaden und ein Schutzkonzept 

 

- wenn Kinder sich äußern, dass sie Opfer von Gewalt sind (zu Hause, 
im Verein..) 

- Verhältnis Kinder/Jgdl. und Trainer/innen und Jugendleiter/innen 

- Vorgehensweise, wenn Vorfall im Verein passiert 
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KINDERSCHUTZ IM SPORTVEREIN 
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RISIKOFAKTOREN IM SPORT 

• körperzentrierte sportliche Aktivitäten 
 
• Notwendigkeit von Körperkontakten (z.B. Hilfestellung) 
 
• spezifische Sportkleidung 
 
• die „Umziehsituationen“ 
 

• die Rahmenbedingungen 

   zum Beispiel bei 

    − Fahrten zu Wettkämpfen und Freizeiten mit Übernachtungen 

    − abgeschirmte Situationen in der Halle 

    − Einzelbesprechungen, Einzeltraining 

 

•  Rituale wie Umarmung zum Beispiel bei Siegerehrungen 

 

• enge Bindung der Kinder und Jugendlichen an Trainerinnen und Trainer. 
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BEGÜNSTIGENDE REGELN + SRUKTUREN IM VEREIN 

• transparente Leitungsstrukturen 

 

 

• funktionierende Kontroll- und Beschwerdeverfahren 

 

 

• klare Anforderungen an die Trainerinnen, Trainer, Übungsleiterinnen und –leiter 

 

 
• verlässliche Regeln unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen (Was ist in unserem  

   Verein erlaubt und wo sind die Grenzen?  

 

 

    

 

• klare Verfahrensregeln in Fällen sexueller Grenzverletzungen durch haupt- und 

   ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• regelmäßige Fortbildungen zum Grundwissen über sexualisierte Gewalt 

  im Sport für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 



Stadt Ulm 
Fachbereich  
Bildung und Soziales 

23. Januar 2019 Folie 15 

PRÄVENTION IM VEREIN 

• STRATEGIE VON OBEN NACH UNTEN – KLARE POSITIONIERUNG DES VORSTANDS 
 
• UNTERZEICHNUNG DES EHRENKODEX 
 
• VORLAGE DES „ERWEITERTEN FÜHRUNGSZEUGNIS“ 
 
• FESTE REGELN FÜR EINSTELLUNGSGESPRÄCHE 
 
• FORTBILDUNGEN + INFORMATION 
 
• ENTWICKLUNG EINES VERHALTENSKODEX 
 
• BEAUFTRAGTE FÜR THEMA KINDERSCHUTZ / SCHUTZKONZEPT 
 
• BESCHWERDEMANAGEMENT 
 
• ENTWICKLUNG EINES HANDLUNGSLEITFADENS 
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Folie 16 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Stadtjugendring Ulm und dem 

Kinderschutzbund Ulm/Neu-Ulm für die Unterstützung beim Erstellen der 

Vereinbarung und den Ausarbeitungen der Info-Papiere und Anlagen. 
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